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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Sarow (Entscheidung) 05.02.2026 Ö 
 
Sachverhalt 
Am 12.01.2026 erfolgte auf der Homepage des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und 
Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU) die Bekanntmachung der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung der fünf Windenergieanlagen (WEA) südlich von Sarow (htt-
ps://www.stalu-mv.de/Bekanntmachungen/?id=216956), Bescheid vom 02.10.2025 als Anla-
ge beigefügt). 
Im Genehmigungsverfahren wurde die Gemeinde um das gemeindliche Einvernehmen gem. 
§36 BauGB gebeten. Die Gemeinde hatte das Einvernehmen versagt (beigefügtes Schrei-
ben vom 31.03.2025). Im weiteren Verfahren wurde die Gemeinde angehört, da das StALU 
der Auffassung war, dass die Gemeinde das Einvernehmen rechtswidrig versagt hat und 
dieses ersetzen wollte. Die Gemeinde hat von der Anhörung Gebrauch gemacht und dem 
StALU beigefügtes Schreiben vom 19.09.2025 übersandt. 
 
Mit der Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vom 02.10.2025 wurde 
durch das StALU auch das gemeindliche Einvernehmen ersetzt. Dazu ist die Genehmi-
gungsbehörde gem. §36 Abs. 2 Satz 3 BauGB i.V.m. §71 LBauO MV berechtigt und nach 
Auffassung des Bundesgerichtshofes auch verpflichtet (keine Ermessensentscheidung, ins-
besondere aus haftungsrechtlichen Folgen gegenüber dem Vorhabenträger). Dies gilt nur für 
die Fälle, in denen die Gemeinde das Einvernehmen rechtswidrig versagt hat. 
 
Ob die Gemeinde das Einvernehmen rechtmäßig oder rechtswidrig versagt hat, könnte die 
Gemeinde durch Widerspruchs- und Klageverfahren überprüfen lassen.  
Frist für die Einlegung eines Widerspruchs in diesem Verfahren ist der 12.02.2026. Innerhalb 
eines Monats nach Erhebung des Widerspruchs wäre dieser zu begründen. Der Widerspruch 
hätte gem. §80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO i.V.m. §63 Abs. 1 BImSchG keine aufschiebende Wir-
kung, das bedeutet, dass der Bescheid trotz Widerspruch sofort vollziehbar ist und der Vor-
habenträger mit der Errichtung der WEA beginnen darf. 
 

https://www.stalu-mv.de/Bekanntmachungen/?id=216956
https://www.stalu-mv.de/Bekanntmachungen/?id=216956


Es könnte jedoch zusätzlich ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wi-
derspruchs beim OVG Greifswald gestellt werden. Letzterer ist gem. §80 Abs. 5 VwGO 
i.V.m. §63 Abs. 2 BImSchG innerhalb eines Monats zu stellen und zu begründen. (Durch die 
Verwaltung wird empfohlen, dass die Begründung dann bei einem erfahrenen Anwalt beauf-
tragt wird.) 
 
Die Gemeindevertretung möge sich positionieren, ob Rechtsmittel gegen den Genehmi-
gungsbescheid und Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens eingelegt werden sollen 
und ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden soll. 
 
Auf Folgendes wird hingewiesen: 
Die Argumentation der Gemeinde hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens 
bezieht sich auf die zeitliche Einordnung. Die Gemeinde hatte im zurückliegenden Verfahren 
ausgeführt, dass sie das Vorhaben zum jetzigen Zeitpunkt für (noch) nicht genehmigungs-
fähig hält, da die Tatbestandsvoraussetzungen des §245e Abs. 4 BauGB noch nicht vorlie-
gen. Durch diese gesetzliche Regelung sollen Vorhaben, die in einem sog. planreifen 
Raumordnungsplan liegen, zugelassen werden können, auch wenn der Raumordnungsplan 
noch nicht wirksam ist (ausführlich dazu die Schreiben vom 31.03.2025 und 19.09.2025). 
Der Gemeinde ist dabei bewusst gewesen, dass eine Genehmigungsfähigkeit spätestens 
dann gegeben sein wird, wenn die Raumordnungsplanung am beantragten Standort ein 
Windvorranggebiet verbindlich ausweist oder der Plan zumindest Planreife hat. Der Standort 
südlich von Sarow war bislang in allen 6 Vorentwürfen bzw. Entwürfen der beabsichtigten 
Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogamms Mecklenburgische Seen-
platte (RREP) als Windeignungs- bzw. später Windvorranggebiet ausgewiesen. In den ers-
ten 5 Beteiligungsverfahren zu diesen Entwürfen wurden keine Argumente vorgetragen, die 
zu einer Streichung dieser Windfläche geführt haben. Es ist daher anzunehmen, dass die 
verbindliche Ausweisung eines Windvorranggebietes südlich von Sarow zumindest wahr-
scheinlich ist. Nach Auswertung der letzten Öffentlichkeitsbeteiligung (13.10.-12.12.2025) 
durch den Planungsverband könnten die Voraussetzungen den §245e Abs. 4 BauGB erfüllt 
sein, wenn auch in dieser Beteiligungsrunde keine Argumente vorgebracht wurden, die zu 
einer Änderung oder Streichung der Fläche südlich von Sarow führen. Ob eine solche Aus-
wertung durch den Planungsverband bereits stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Das Amt 
für Raumordnung und Landesplanung als Geschäftsstelle des Planungsverbandes hatte im 
Genehmigungsverfahren noch vor der Öffentlichkeitsbeteiligung die Planreife in Bezug auf 
das Sarower Windgebiet angenommen (siehe beigefügte Mail 18.03.2025).   
Die Genehmigungsbehörde ist der Argumentation der Gemeinde, dass die Genehmigungs-
voraussetzungen noch nicht vorliegen, nicht gefolgt. Dies war aus Sicht der Gemeinde der 
einzige Ablehnungsgrund. 
 
Widerspruch (und Klage) könnten den Bau der WEA voraussichtlich nur verzögern jedoch 
nicht verhindern, sofern der RREP ein Windvorranggebiet für das Vorhabengebiet ausweist, 
was erwartbar erscheint. 
 
Ein Verzicht auf Rechtsmittel könnte auch die Basis für eine partnerschaftliche Verhand-
lungsposition gegenüber dem Projektierer für die Beteiligung auf der Grundlage des Bürger- 
und Gemeindenbeteiligungsgesetzes MV (BüGem) bilden.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeinde Sarow verzichtet auf die Einlegung von Rechtsmitteln gegen die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung gegenüber der Sarowwind GmbH & Co.KG von fünf Wind-
energieanlagen südlich von Sarow (Bescheid G013/25 vom 02.10.2025) und die damit er-
folgte Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Bei Verzicht auf Rechtsmittel entstehen der Gemeinde keine Kosten. 

Sollte die Gemeinde Widerspruch erheben, ist im Falle einer Zurückweisung des Wider-
spruchs mit Widerspruchsgebühren zu rechnen. Da sich der Widerspruch gegen die 



BImSch-Genehmigung richten müsste, weil mit der Genehmigung auch das gemeindliche 
Einvernehmen ersetzt wurde, könnte die Widerspruchsgebühr bis zur Höhe der Gebühr für 
die Genehmigung (331.175,00 €) festgesetzt werden (§15 Abs. 3 Verwaltungskostengesetz 
MV).  

Im Klageverfahren entstehen hohe Kosten in noch nicht bezifferbarer Höhe (Gerichts- und 
Anwaltskosten, streitwertabhängig!). 

Finanzielle Mittel sind in den Haushalt 2026 dafür nicht eingestellt worden. 

Mit Genehmigung der WEA entstehen für den Vorhabenträger Verpflichtungen aus dem Bür-
ger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz (BüGem), was zu Einnahmen für die Gemeinde 
führen wird (z.B. 0,2 Cent/kWh). Eine Novelle des BüGem wird für April 2026 erwartet. Ob 
und wann sie tatsächlich kommt, ist ungewiss. Dem Entwurf lässt sich entnehmen, dass die 
neuen Regelungen für WEA gelten sollen, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes geneh-
migt worden sind. Eine Anwendung der neuen Beteiligungsregelungen des BüGem könnte 
also nur dann erfolgen, wenn im Widerspruchs- oder im späteren Klageverfahren der Ge-
nehmigungsbescheid aufgehoben werden würde. Dies wäre voraussichtlich nur dann der 
Fall, wenn das Windvorranggebiet südlich von Sarow im RREP gestrichen werden würde. 

 
Anlage/n 

1 BImSch-Genehmigung 02.10.2025  ( öffentlich ) 
 

2 Mail 18.03.2025  ( öffentlich ) 
 

3 Versagung Einvernehmen 31.03.2025  ( öffentlich ) 
 

4 Stellungnahme zur Anhörung 19.09.2025  ( öffentlich ) 
 

 



































































































































Von:                                    Neubert Dagmar
Gesendet:                          18.03.2025 12:02
An:                                      "'jochen-blanken@t-online.de'" <jochen-blanken@t-online.de>; "'Frank-
Peter.Dwars@t-online.de'" <Frank-Peter.Dwars@t-online.de>; "'tony.kaddatz@törpin3.de'" 
<tony.kaddatz@xn--trpin3-wxa.de>; "'cindy.hirsch@web.de'" <cindy.hirsch@web.de>; 
"'riechjurgen98@gmail.com'" <riechjurgen98@gmail.com>; "'gilbert.rohde@gmx.de'" 
<gilbert.rohde@gmx.de>; "Wellenbeck Thomas_Bgm Sarow" <buergermeister@gemeinde-sarow.de>; 
"'dirk.wesolowski@gmx.de'" <dirk.wesolowski@gmx.de>; "'Kerstin_neu@t-online.de'" <Kerstin_neu@t-
online.de>
Cc:                                       "Richter Gabriele" <sekretariat@amt-demmin-land.de>
Betreff:                              GV-Sitzung 27.03.2025 - TOP Ö7.1 - Einvernehmen 5 WEA
Anlagen:                            Stellungnahme AfRL.pdf

Sehr geehrte Gemeindevertreter,
in Ergänzung zu meiner Vorlage zu TOP Ö7.1 – Gemeindliches Einvernehmen für 5 Windenergieanlagen 
südlich von Sarow – teile ich ihnen mit, dass das Amt für Raumordnung und Landesplanung (AfRL) zu 
dem Vorhaben eine positive landesplanerische Stellungnahme abgegeben hat und das Vorliegen der 
Voraussetzungen des §245e Abs. 4 BauGB bejaht (Stellungnahme ist z.K. beigefügt, siehe gelbe 
Markierung), da für die Sarower Windfläche in den früheren Entwürfen bereits mehrere Beteiligungen 
nach §9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) stattgefunden haben.  
 
Diese Rechtsauffassung steht der von mir getätigten Aussage in der Beschlussvorlage entgegen und 
könnte damit den (einzigen) gemeindlichen Ablehnungsgrund in Frage stellen. 
 
Für meine Rechtsauffassung spricht, dass der Planungsverband bewusst auf die Vorentwurfsebene 
zurück gegangen ist, da nunmehr eine Positivplanung statt wie bislang einer Ausschlussplanung  für 
Windenergie notwendig ist. Für diesen Vorentwurf hat es meiner Auffassung nach noch keine 
Beteiligung nach §9 Abs. 2 ROG gegeben, da eine Beteiligung nicht zu einzelnen Windflächen erfolgt 
sondern zu der Gesamtplanung für die gesamte Planungsregion. Zum neuen Vorentwurf hat es bislang 
nur eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gegeben. Insbesondere räumt der Planungsverband 
auch dem Kriterium „Vermeidung einer erheblichen technischen Überformung“ selbst einen hohen 
Stellenwert ein, erklärt aber, dass eine notwendige Auflockerung durch Wegfall einiger Potentialflächen 
erst ganz am Ende des Flächenfindungsverfahrens stattfinden kann. Dabei ist nicht allein die Sarower 
Fläche zu betrachten sondern der Raumordnungsplan insgesamt, da nur so nach objektiven Kriterien 
aufgelockert werden könnte. Daher könnte argumentiert werden, dass die Planreife erst dann erreicht 
ist, wenn eine Auflockerung nach Abschluss des Flächenfindungsverfahren für den Gesamtplan zu 
Anwendung gekommen ist. 
 
Die abschließende Entscheidung zum Vorliegen der Voraussetzungen des §245e Abs. 4 BauGB wird die 
Genehmigungsbehörde (StALU) treffen. Bezüglich der sog. Planreife der Raumordnungsplanung wird sie 
sich dazu mit dem AfRL ins Benehmen setzen.
 
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.  
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
 
Dagmar Neubert 



 
Amt Demmin-Land 
Bauamt 
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E-Mai
 
Goethestraße 43 
17109 Demmin 
 
 



Hausanschrift:  Telefon: 0385 588 89300 
Neustrelitzer Straße 121  E-Mail: poststelle@ afrlms.mv-regierung.de 
17033 Neubrandenburg    

   

 

 
 

 
Amt für Raumordnung und Landesplanung, Neustrelitzer Straße 121, 17033 Neubrandenburg 
 

 

 

 

 

 

 
 

Landesplanerische Stellungnahme zur Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG 
zur Errichtung und zum Betrieb von fünf Windenergieanlage, Gemeinde Sarow 

Hier: Landesplanerische Stellungnahme im Rahmen des Antrages auf Genehmigung nach § 4 
i.V.m. § 19 BImSchG  

Bezug: Ihr Schreiben vom 30.01.2025 
Ihr Zeichen: StALU MS 54-571/1791-1/2024 

Die eingereichten Unterlagen werden beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der Raumord-
nung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPlG 
M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 
27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
(RREP MS) vom 15.06.2011. Darüber hinaus wurde der Vorentwurf 2023 zur Teilfortschreibung 
des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte im Programmsatz 
6.5(5) „Vorranggebiete für Windenergieanlagen“ zur Bewertung herangezogen. 

Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 

- Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 4 i. V. m. § 10 Bundes-
lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG) der Sarowwind GmbH & Co. KG: Stand 06.10.2024 
 

1. Sachverhalt 

Der Antragsteller plant die Errichtung und den Betrieb von fünf Windenergieanlagen (WEA) in 
der Gemeinde Sarow. Bei den Windenergieanlagen handelt es sich um fünf Anlagen des Typs 
Vestas V172 mit einer Nabenhöhe von 175 m und einer Nennleistung von bis zu 7,2 MW. Die 
Anlagen liegen in der Gemarkung Sarow, Flur 1, Flurstück 453 und 442 und Flur 5, Flurstück 
10, 9 und 6 südlich der Ortslage Sarow. 
 
 
 

Bearbeiter: Frau Biller 

Telefon: 0385 588 89307 

E-Mail: magalimarie.biller@ 

                   afrlms.mv-regierung.de 

ROK-Nr.: 4_016/25 

Datum: 25.02.2025 

 

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 
 
per E-Mail an:  annegret.boden@stalums.mv-regierung.de  

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte 

PA55/25.02.2025/Man.

mailto:magalimarie.biller@%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20afrlms.mv-regierung.de
mailto:magalimarie.biller@%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20afrlms.mv-regierung.de
mailto:annegret.boden@stalums.mv-regierung.de
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2. Prüfung 

Gemäß Programmsatz 5.3(1) LEP M-V soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und 
umweltverträgliche Energieversorgung gewährleistet werden. Um einen substanziellen Beitrag 
zur Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deut-
lich zunehmen. 

Der durch die Sarowwind GmbH & Co. KG geplante Bau und Betrieb von fünf WEA würde nicht 
nur zu einer sicheren, preiswerten und umweltverträglichen Energieversorgung in einem Teil-
raum der Planungsregion beitragen, sondern darüber hinaus einen Beitrag zur Energiewende in 
Deutschland leisten. Das o.g. Vorhaben entspricht damit dem Grundsatz der Raumordnung 
gem. Programmsatz 5.3(1) LEP M-V. 

Gemäß Programmsatz 6.5(5) RREP MS, als Ziel der Raumordnung, sind die Errichtung von 
Windenergieanlagen, der Ersatz sowie die Erneuerung bestehender Anlagen ausschließlich in-
nerhalb der in der Gesamtkarte (M 1: 100.000) ausgewiesenen Eignungsgebiete für Windener-
gieanlagen zulässig. 

Die Anlagenstandorte liegen außerhalb der in der Gesamtkarte (M 1 : 100.000) des RREP MS 
ausgewiesenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen. Das Vorhaben entspricht somit nicht 
dem Ziel der Raumordnung gemäß Programmsatz 6.5(5) RREP MS. 

Die fünf Anlagenstandorte liegen in einer Fläche, für die bereits mehrere Beteiligungen nach § 9 
Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) durchgeführt worden sind. Die WEA 5 und 6 wa-
ren bereits in allen Vergangenen Beteiligungsstufen enthalten die WEA 2, 3 und 4 waren Ge-
genstand der 2. und 4. Beteiligungsstufen. Da ebenfalls anzunehmen ist, dass die beantragten 
Standorte alle in einem Bereich liegen, für den prognostisch angenommen werden kann, dass 
er zukünftig in einem Vorranggebiet für Windenergieanlagen liegen wird, sind die Voraussetzun-
gen des § 245e Absatz 4 BauGB erfüllt. Daher ist dem Vorhaben bei diesen Anlagen der Pro-
grammsatz 6.5(5) RREP MS nicht entgegenzuhalten. Für diese prognostische Annahme spricht 
bei den WEA 5 und 6 auch der Beschluss VV 2/23 der 57. Verbandsversammlung des Regiona-
len Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte vom 26.06.2023. 

Gemäß Programmsatz 6.5(9) RREP MS sollen bei allen Vorhaben der Energieerzeugung, 
Energieumwandlung und des Energietransportes bereits vor Inbetriebnahme Regelungen zum 
Rückbau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden. 

Eine Rückbauverpflichtungserklärung gemäß Programmsatz 6.5(9) RREP MS liegt vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dneubert
Hervorheben
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3. Schlussbestimmung  

Die Errichtung und der Betrieb der fünf Windenergieanlagen ist mit den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung und Landesplanung vereinbar.  

Peter Seifert 

Leiter 

Nachrichtlich per E-Mail: 
- LK Mecklenburgische Seenplatte, Regionalstandort Waren (Müritz), Bauamt, Sachgebiet Kreisplanung 
- Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus u. Arbeit M-V, Abt. 5, Ref. 510 und 550 
 



Gemeinde Sarow
Der Bürgermeister

Telefon: 03998/2806-1 06 Fax: 28061 1 1

E-Mail: planung@amt-demminJand.de
Auskunft erteilt: Frau Neubert

Offnungsze¡ten:
Montag geschlossen

Anschrift:
Amt Demmin-Land
Goethestraße 43
17109 Demm¡n
tTel: 03998/28060
{l Fax: 03998i2806 1 I 1

www.amt-demmin-land.de

Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank AG (BLZ 12030000)
Konto 301077
IBAN: DE08 1203 0000 0000 301077,
SWIFT BIC: BYLADEMlOOl
Gläub¡ger-ldentifìkationsnummer
D8702z.z:00000484000

über
Amt Demmin-Land. Goethestraße 43 17109 Demmin Demmin,31 .03.2025

Staatliches Amt für
Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte
Neustrelitzer Straße 1 20
17033 Neubrandenburg

Vorab per Mail: Anneqret. Boden@stalums. mv-reqierunq. de
und Fax: 0385/ 588 69 160

Versagung des gemeindlichen Einvernehmens der Gemeinden nach $ 36 BauGB
- BlmSch-Antrag auf Errichtung und Betrieb von 5 Windkraftanlagen (Sarow)

(AZ: STALU MS 54-57111791-112024)

Sehr geehrte Frau Boden,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeindevertretung der Gemeinde Sarow hat in der Sitzung am 27.03.2025 beschlossen,
das gemeindliche Einvernehmen gem. $ 36 BauGB zum Antrag auf Erteilung einer Genehmi-
gung nach BlmSchG zur Errichtung und Betrieb von fünf Windkraftanlagen auf den Flurstü-
cken442 und 453 der Flur 1 und den Flurstücken 6,9 und 10 der Flur5, Gemarkung Sarow
zu versagen.

Beoründunq:
Beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (SIALU) Mecklenburgische Seenplatte
wurde durch die Sarowwind GmbH & Co.KG ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung
nach $4 i.V.m. $19 BlmSchG für 5 Windenergieanlagen (WEA) gestellt.
Die Gemeinde Sarow wurde um das gemeindliche Einvernehmen gem. S 36 Baugesetz-
bauch (BauGB) gebeten. Uber die Zulässigkeit des Vorhabens wird im Einvernehmen mit der
Gemeinde entschieden

Die angefragten Baugrundstücke sind dem Außenbereich zuzuordnen. Die Bebaubarkeit
richtet sich nach $35 BauGB. Das Einvernehmen der Gemeinde kann sich gem. 536 BaUGB
nur aus den sich aus $35 BauGB ergebenen Gründen versagt werden.

Grundsätzlich gehören Windenergieanlagen zu den nach $35 Abs. 1 BauGB privilegierten
Vorhaben. Nach $35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind Vorhaben, die u.a. der Nutzung der Windener-
gie nach Maßgabe des $249 BaUGB dienen, zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entge-
qenstehen und die ausreichende Erschließunq qesichert ist. Für die ausreichende

Dienstag
Mittwoch

8.30-12.00 Uhr und 14.30-17.00 Uhr
geschlossen

Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr -11.30 Uhr
we¡tere Termine nach Vereinbarung
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Erschließung ist hier die verkehrliche Erschließung ausreichend. Die Ableitung des ezeug-
ten Stroms gehört nicht zur ausreichenden Erschließung.
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Kreisstraße 58 und von dort über den ge-
meindlichen Weg (Flurstücke 2 und 3, Flur 5). Letzterer verfügt nicht über einen für eine An-
lieferung von WEA-Teilen erforderlichen Ausbauzustand. Durch den Vorhabenträger wurde
aber verbindlich erklärt, dass er die Erschließung, die für die Realisierung und den Betrieb
des Vorhabens benötigt wird, auf eigene Kosten verkehrssicher vornehmen und unterhalten
wird.

Gem. $35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen öffentliche Belange einem Vorhaben u.a. auch dann
noch entgegen ($249 Abs. 1 befristet ausgesetzt durch $245e Abs.1 BauGB), wenn durch
Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an
anderer Stelle erfolgt ist. Danach konnten WEA u.a. durch Raumordnungspläne durch Aus-
weisung sog. Vorrang- oder Eignungsgebiete auf dem übrigen Gebiet ausgeschlossen wer-
den.
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Sarow stellt die beantragte Vorhabenfläche als Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Es wurden keine Windvorrang- oder Windeignungsflächen mit
Ausschlusswirkung des $35 Abs. 3 Satz 3 BauGB dargestellt.
lm derzeit geltenden Raumentwicklungsprogramm (RREP) Mecklenburgische Seenplatte
2011 sind die beantragten Standorte nicht als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen vor-
gesehen und wären daher unzulässig.

ln der im Verfahren befindlichen, noch nicht wirksamen Teilfortschreibung des RREP war im
Bereich des nun beantragten Windparks in allen bisherigen vier Entwürfen ein Windeig-
nungsgebiet dargestellt gewesen fieweils mit unterschiedlichen Flächengrößen (36 bis
51ha)). Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes hat eine Fläche im
Bereich südlich von Sarow mit einer Größe von 27,5ha mit Beschluss vom 26.06.2023 (bei-
gefügt) als sog. ,,gefestigtes" Gebiet eingestuft, für das die Voraussetzungen des $245e Abs.
4 BauGB als erfüllt angesehen werden. Auf diese gefestigte Planung beruft sich der Vorha-
benträger.

Nach $245e Abs. 4 BaUGB können die Ausschlusswirkung des 935 Abs. 3 Satz 3 BauGB
des wirksamen Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte
(RREP) von 2011 einem Vorhaben nicht mehr entgegengehalten werden, wenn
- sie im Entwurf der Teilfortschreibung des RREP innerhalb eines Vorranggebietes ftlr WEA
liegen und
- auf Grundlage des Entwurfes bereits ein öffentliches Beteiligungsverfahren gem. g9 Abs. 2
Raumordnungsgesetz (ROG) durchgeführt wurde, in deren Ergebnis keine einer Windnut-
zung entgegenstehenden Belange festgestellt wurden.

Vorliegend ist zumindest fraglich, ob die Voraussetzungen des 9245e Abs. 4 BauGB tatsäch-
lich erfüllt sind. Der Beschluss der Verbandsversammlung zu den ,,gefestigten" Gebieten da-
tiert vom 26.06.2023. Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes hat
(danach) in seiner Sitzung am 27 .11.2023 beschlossen, die bereits begonnene, aber nun
nicht mehr anwendbare Ausschlussplanung einzustellen und stattdessen das Thema ,,Wind"
durch eine Positivplanung zu steuern. Dazu werden anstelle der bisherigen Eignungsgebiete
nunmehr Vorranggebiete für Windenergieanlagen festgelegt. ln diesen Gebieten hat die
Windenergienutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen. Außerhalb entfällt die grund-
sätzliche Privilegierung der Windenergieanlagen, sofern.der gesetzlich vorgegebene Flä-
chenbeitragswert erreicht ist. Aufgrund der erheblichen Anderung sowohl iñ eLzug auf die
planerische Herangehensweise als auch auf den Flächenumfang hat sich der Planungsver-
band entschlossen, auf das Stadium des Vorentwurfes zurückzugehen,

Zu diesem Vorentwurf der überarbeiteten Teilfortschreibung gab es bislang nur eine Beteili-
gung der öffentlichen Stellen gem. $9 Abs. 1 ROG und Unterrichtung der Öffentlichkeit An-
îang 2024. ln diesem Vorentwurf werden 2,8 o/o der Regionsfläche und damit mehr
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Potentialflächen als die nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) erforderli-
chen 2,1 % ausgewiesen.

Nach Bewertung aller eingegangener lnformationen aus der Beteiligung der öffentlichen Stel-
len wird der Planungsverband einen Entwurf fertigen, zu dem gem. $9 Abs. 2 ROG sowohl
eine Beteiligung der öffentlichen Stellen als auch der Offentlichkeit erfolgt. Der Homepage
des Planungsverbandes lässt sich entnehmen, dass ein Beschluss über die Freigabe des
Entwurfes erst für September 2025 vorgesehen ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurde - entgegen der landesplanerischen Stellungnahme des Amtes
für Raumordnung und Landesplanung (AfRL) vom25.02.2025- noch kein Verfahren nach
$9 Abs. 2 ROG zu der erheblich geänderten Planung ,,Teilfortschreibung RREP' durchge-
führt, bei der der Planungsverband bewusst auf die Vorentwurfsebene zurück gegangen ist.
Eine Beteiligung erfolgt eben nicht zu einzelnen Windeignungs- /-vorrangflächen sondern zu
der Gesamtplanung für die gesamte Planungsregion.

Des Weiteren muss anzunehmen sein, dass das Vorhaben den künftigen Ausweisungen des
Regionalplanes entspricht. Dies ist ungewiss. lm Vorentwurf der geänderten Teilfortschrei-
bung des RREP selbst wird darauf hingewiesen, dass es in dem Gebiet zwischen Demmin
und Altentreptow zu einer auffälligen Häufung von Potentialflächen kommt. Das widerspricht
dem Gebot zur Vermeidung einer erheblichen technischen Überformung der Landschaft. ln
der Gemeinde Sarow wurden im Vorentwurf ca. 12o/o der Gemeindefläche als Wind-Potenti-
alfläche vorgesehen. Hiergegen richtete sich auch.die gemeindliche Stellungnahme vom
05.03.2024 (2.K. beigefügt). Um der technischen Uberformung auch in diesem Gebiet zu be-
gegnen, plant der Planungsverband im Anschluss an die Anwendung der landesweiten Ab-
wägungskriterien die Dichte der Potenzialflächen'zu verringern. Das ist nach Aussage des
regionalen Planungsverbandes erst ganz am Ende des Flächenfindungsverfahrens möglich.
Damit ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher, dass es bei der Ausweisung eines Wind-
vorranggebietes südlich von Sarow bleibt. Würde schon jetzt eine Genehmigung für Wind-
kraftanlagen erteilt werden, würde in die raumordnerische Planungshoheit eingegriffen wer-
den und es bestünde für den Planungsträger keine Möglichkeit mehr, die voraussichtlich er-
forderliche Auflockerung nach objektiven Kriterien vorzunehmen.

Es ist daher davon auszugehen, dass dem Vorhaben trotz des Beschlusses des Planungs-
verbandes vom 26.06 .2023 zu den gefestigten Gebieten und der Stellungnahme des AÍRL
vom 25.02.2025 das wirksame Raumentwicklungsprogramm von2011 mit dessen Aus-
schlusswirkung i.S.d. $35 Abs. 3 Satz 3 BauGB noch entgegengehalten werden kann. Der
Gemeinde ist bewusst, dass dies nur solange gilt, bis die Teilfortschreibung des RREP die
Planreife erreicht - bei der sich die Gemeinde eine Verringerung der Windvorrangflächen
durch Auflockerung nach objektiven Kriterien erhofft - oder diese Planung zu den Stichtagen
31.12.2027 bzw. 31 .12.2032 noch nicht mind. 1,4o/o bzw. 2,1o/o der Regionsfläche für Wind-
nutzung wirksam ausweist.

Da die Voraussetzungen des $245e Abs. 4 BauGB noch nicht erfüllt sind und der Planung des
Planungs.verbandes (hier insbesondere dem Auflockerungsgebot zur Verhinderung einer tech-
nischen Uberformung) nicht vorweggegriffen werden darf, versagt die Gemeinde das gemeind-
liche Einvernehmen zum BlmSch-Antrag hinsichtlich der Errichtung von 5 Windkraftanlagen in
Sarow.

Mit freundlichen Grüßen

Wellenbeck

V. ?oQtr



Gemeinde Sarow
Der Bürgermeister

Telefon: 03998/2806-1 06 Fax: 28061 1'l
E-Mail: planung@amt-demmin-land.de
Auskunft erteilt: Frau Neubert

über
Amt Demmin-Land. Goethestraße 43 17109 Demmin Demmin, 19.09.2025

Staatliches Amt für
Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte
Neustrelitzer Straße 1 20
17033 Neubrandenburg

Vorab per Mail: iohannes.hansen@stalums.mv-reqierunq.de
und Fax:0385/ 588 69 160

Anhörung zur Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens der Gemeinden gem. $71
LBauO MV
- BlmSch-Antrag auf Errichtung und Betrieb von 5 Windkraftanlagen (Sarow)

(AZ: STALU MS 54-57111791-112024)
- Anhörung vom 04.09.2025

Sehr geehrter Herr Hansen,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 04.09.2025 teilten Sie mit, dass Sie im o.g. Verfahren die Ersetzung des
gemeindlichen Einvernehmens beabsichtigen, da das gemeindliche Einvernehmen rechtswid-
rig versagt worden sei.

lm derzeit geltenden Raumentwicklungsprogramm (RREP) Mecklenburgische Seenplatte
2011 sind die beantragten Standorte nicht als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen vorge-
sehen. Gem. $35 Abs. 3 Satz 3 BauGB stehen öffentliche Belange einem Vorhaben noch
entgegen, wenn als Ziele der Raumordnung eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.
BlmSch-Genehmigungen für die Errichtung von WEA außerhalb ausgewiesener Windeig-
nungsgebiete wären daher bislang noch unzulässig.

Ausnahmen gelten für Fälle, in denen $245e Abs. 4 BaUGB Anwendung findet. $245e Abs. 4
BauGB enthält eine Regelung zur Vorwirkung von in Aufstellung befindlichen Plänen, die funk-
tional dem $33 BauGB (Regelung bei sog. Planreife) entspricht. Regelungsziel ist die Be-
schleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land bei ,,Planreife" u.a. von Raum-
ordnungsplänen.
Die Gemeinde Sarow hat mit Schreiben vom 31 .03.2025 umfangreich begründet, dass die
Voraussetzungen des $245e Abs. 4 BauGB zum jetzigen Zeitpunkt hier noch nicht vorliegen
dürften, da es an der sog. Planreife der Raumordnungsplanung (hier RREP MSE Teilfort-
schreibung Windenergiegebiete) fehlt. ln lhrem Anhörungsschreiben vom 04.09.2025 gehen

Anschrift:
Amt Demmin-Land
Goethestraße 43
17109 Demmin
lTel: 03998/28060
{l Fax: 03998/2806 1 1 1

Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank AG (BLZ 1 2030000)
Konto 301077
IBAN: DE08 1203 0000 0000 301077,
SWIFT BIC: BYLADEM1001
Gläubiger-ldentifìkationsnummer
DE7022200000484000

Offnungsze¡ten:
Montag geschlossen
Dienstag 8.30-12.00 Uhr und 14.30-1 7.00 Uhr
Mitwoch geschlossen
Donnerstag 8.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr -'l 1.30 Uhr
we¡tere Termine nach Vere¡nbarungwww.amt-demmin-land.de
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Sie jedoch in keinerlei Hinsicht auf die durch die Gemeinde Sarow vorgebrachten Argumente
ein.

Wie bereits mit Schreiben vom 31.03.2025 umfänglich aufgeführt, hatte der Planungsverband
MSE am 27.11.2023 beschlossen, die seinerzeit begonnene Ausschlussplanung einzustellen
und stattdessen das Thema ,,Wind" durch eine Positivplanung zu steuern. Aufgrund der erheb-
lichen Änderung sowohl in Bezug auf die planerische Herangehensweise als auch auf den
Flächenumfang hatte sich der Planungsverband entschlossen, auf das Stadium des Vorent-
wurfes zurückzugehen. Der frühere Entwurf der Teilfortschreibung wurde damit vom Planungs-
verband selbst venuorfen. Es gab zu diesem Zeitpunkt also keinen Entwurf mehr, der ja Grund-
voraussetzung des S245e Abs. 4 BauGB wäre.

Vielmehr hat die Planungsversammlung erst jetzt am 18.09.2025 über einen Entwurf der Teil-
fortschreibung des RREP MSE beschlossen und diesen für eine Beteiligung nach $9 Abs. 2
ROG freigegeben. Diese Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange,
die ebenfalls Voraussetzung für die Anwendbarkeit des $245e Abs. 4 BauGB ist, hat es zu
diesem Entwurf jedoch noch nicht gegeben.

Verfahren nach $9 Abs. 2 ROG hat es zwar zu früheren Entwürfen gegeben - diese Entwürfe
wurden durch den Planungsverband ja aber zugunsten einer geänderten Planung (Positivpla-
nung statt Ausschlussplanung) komplett venryorfen. Und eine Beteiligung erfolgt eben nicht zu
einzelnen Windvorrangflächen, sondern zur Gesamtplanung für die gesamte Planungsregion.

Ohnehin ist nach $245e Abs. 4 BauGB ausdrücklich geboten, im Falle einer Wiederholung der
Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung infolge einer Planänderung das Ergebnis dieser Aus-
legung abzuwarten (Meuers/Söfker zu $245e BauGB, Rdnr. 25 Ernst-Zinkahn-Bielenberg
BauGB-Kommentar).

lm Ubrigen muss in Fällen des $245e Abs. 4 BaUGB anzunehmen sein, dass das Vorhaben
den künftigen Ausweisungen des Regionalplanes entspricht. Dies ist vorliegend zumindest
ungewiss. lm Entwurf wurden ca. 1,54o/o der Regionsfläche als Windvorranggebiete ausge-
wiesen. ,,Der Planentwurf enthält demnach mehr Vorranggebiete, als bei Abschluss der Pla-
nung tatsächlich festgelegt werden, da die landesgesetzliche Vorgabe bei 1,4 o/o der Regions-
fläche liegt. Der Flächenüberhang dient als Puffer, um u. a. auf in der Beteiligung vorgetragene
Belange mit Reduzierungen reagieren zu können" (Auszug Entwurf Teilfortschreibung RREP
MSE September 2025).
Damit ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher, dass es tatsächlich bei der Ausweisung
eines Windvorranggebietes südlich von Sarow bleibt. Würde schon jetzt eine Genehmigung
für Windkraftanlagen erteilt werden, würde in die raumordnerische Planungshoheit eingegrif-
fen werden.

Da die Voraussetzungen des $245e Abs. 4 BauGB noch nicht erfüllt sind, hält die Gemeinde
an der Versagung des gemeindlichen Einvernehmens fest. Auf die weiteren Ausführungen im
Schreiben der Gemeinde vom 31.03.2025 wird in diesem Zusammenhang nochmals venryie-
sen

Mit fre lichen Grüßen

Wellenbeck
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